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Bankverbindung: 
Empfänger 
Hauptkasse des Freistaates Sach-
sen 
IBAN  
DE22 8600 0000 0086 0015 22 
BIC MARK DEF1 860 

Deutsche Bundesbank 

Verkehrsverbindung: 
DVB Linien 7, 8 und 64  
Haltestelle Stauffenbergallee 

 

Für Besucher mit Behinderungen 
befinden sich gekennzeichnete 
Parkplätze vor dem Gebäude. 

 

Informationen zum Zugang für ver-
schlüsselte / signierte E-Mails / elektro-
nische Dokumente sowie elektronische 
Zugangswege finden Sie unter 
www.lds.sachsen.de/kontakt. 

Informationen zum Datenschutz finden Sie 

unter www.lds.sachsen.de/datenschutz. 

Bekanntmachung  
der Landesdirektion Sachsen 

 über die öffentliche Auslegung der Unterlagen 
zur Beteiligung der Öffentlichkeit 

im Raumordnungsverfahren für das Vorhaben 
„Elektrifizierung und bedarfsgerechter Ausbau der Eisenbahnstrecke 

Dresden – Görlitz – Landesgrenze Deutschland/Polen 

Teilprojekt  

„Errichtung einer 110 kV-Bahnstromleitung zur Energieversorgung  
vom Unterwerk Arnsdorf – zum Unterwerk Pommritz“ auf Antrag der DB 

Netz AG 

vom 28.06.2021 

Im Rahmen des Projektes Elektrifizierung und bedarfsgerechter Strecken-
ausbau Dresden – Görlitz – Landesgrenze Deutschland/Polen plant die 
Deutsche Bahn AG den Neubau der Oberleitungsanlage mit einer Spannung 
von 15 kV und einer Frequenz 16,7 Hz. Ziel des Projektes ist der Lücken-
schluss des elektrischen Streckennetzes zwischen Dresden und Görlitz – 
Grenze D/PL. Dies stellt eine wesentliche infrastrukturelle Voraussetzung im 
Schienenpersonenverkehr zwischen den Ballungszentren Dresden und Wro-
claw dar. Der Freistaat Sachsen unterstützt dieses Projekt in besonderem 
Maße. Es wurde daher als Maßnahme unter lfd. Nr. 20 in das Investitionsge-
setz Kohleregionen (InvKG, Anlage 4 zu §21) aufgenommen 

Derzeit ist die Strecke 6212 (Görlitz – Dresden) vom Bahnhof Dresden-
Neustadt bis zum Bahnhof Dresden-Klotzsche elektrifiziert. Die Speisung der 
neuen Oberleitungsanlage (ca. 100 km) soll über zwei neue zusätzliche Ein-
speisepunkte bei Arnsdorf und bei Pommritz erfolgen.  

Die Versorgung der Einspeisepunkte soll aus dem zentralen Bahnstromnetz 
erfolgen. Das Unterwerk Arnsdorf soll dabei über die bestehende Bahnstrom-
leitung 311 (Uw Niedersedlitz – Uw Böhla) gespeist werden. Die Energiever-
sorgung des Unterwerkes Pommritz soll durch eine ca. 60 km lange 110 kV 
Bahnstromleitung vom Unterwerk Anrsdorf zum Unterwerk Pommritz erfolgen. 
Dafür hat die Deutsche Bahn AG Unterlagen für ein Raumordnungsverfahren 
erarbeitet, so dass nach den Maßstäben der Raumordnung die raumverträg-
lichste Trassierung gefunden werden soll. 

Die Landesdirektion Sachsen führt als zuständige Behörde auf Antrag der 
Deutschen Bahn AG ein Raumordnungsverfahren mit der o.g. Zielstellung und 
Ermittlung der raumverträglichsten Trassenvariante. Dazu ist die Öffentlichkeit 
nach § 15 Abs. 3 Satz 1 Raumordnungsgesetz (ROG) im Raumordnungsver-
fahren zu beteiligen. 

Die Unterlagen für das Raumordnungsverfahren, bestehend aus der Raumwi-
derstandsanalyse inklusive Anhänge sowie einer kurzen technischen Be-
schreibung werden im Bekanntmachungsportal der Landesdirektion Sachsen 
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(www.lds.sachsen.de/bekanntmachung/) unter der Rubrik Infrastruktur im Abschnitt Raumordnung veröf-
fentlicht und sind dort mindestens im Zeitraum vom 

28. Juni bis einschließlich 8. August 2021 

öffentlich einsehbar. In dieser Zeit liegen die Unterlagen auch in der Gemeindeverwaltung Radibor, Sek-
retariat, zur Einsichtnahme während der Dienstzeiten aus. Eine telefonische Terminvereinbarung wird 
unter 035935 21630 erbeten. 

Stellungnahmen, Anregungen und Hinweise können bis eine Woche nach Ende der Auslegungsfrist, 
also  

bis einschließlich 15. August 2021 

bei der Landesdirektion Sachsen brieflich, elektronisch oder zur Niederschrift vorgebracht werden. Ver-
wenden Sie dazu bitte die folgenden Adressen jeweils mit dem Betreff   
„Stellungnahme zum ROV 110-kV Bahnstromleitung Arnsdorf - Pommritz“: 

Landesdirektion Sachsen 
Referat 34, Raumordnung, Stadtentwicklung 
Stauffenbergallee 2 
01099 Dresden 

E-Mail: post@lds.sachsen.de 

Stellungnahmen nimmt ebenfalls Ihre Gemeindeverwaltung bis 15.08.2021 unter gemeinde@radibor.de 
entgegen. 

Es wird darauf hingewiesen, dass keine Eingangsbestätigung erfolgt. Durch Einsichtnahme in die Unter-
lagen und Abgabe einer Stellungnahme entstehende Kosten werden nicht erstattet. 

Hinweise zur Abgrenzung des Raumordnungsverfahrens zum nachfolgenden Planfest-
stellungsverfahren 

Es ist zu beachten, dass im Raumordnungsverfahren nach § 15 ROG die Raumverträglichkeit des Vor-
habens unter überörtlichen Gesichtspunkten geprüft wird. Das Raumordnungsverfahren schließt nicht 
mit der Genehmigung der Baumaßnahme ab. Das Raumordnungsverfahren dient der Vorbereitung eines 
noch zu beantragenden Planfeststellungsverfahrens zur Herstellung des Baurechts für die beabsichtigte 
Baumaßnahme. 

Sofern im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung im Raumordnungsverfahren Anregungen vorgebracht 
werden, haben diese keinen rechtlichen Bezug auf das nachfolgende, vom Vor-habenträger erst noch zu 
beantragende Planfeststellungsverfahren. Es wird daher ausdrücklich darauf hingewiesen, dass bereits 
im Raumordnungsverfahren erhobene Einwendungen gegen die Baumaßnahme nicht im Planfeststel-
lungsverfahren berücksichtigt werden. Einwendungen gegen die Baumaßnahme sind ausschließlich im 
Rahmen der Anhörung im Planfeststellungsverfahrens zu erheben. Sofern bereits im Raumordnungsver-
fahren Einwendungen oder Forderungen erhoben worden sind, müssen diese im nachfolgenden Plan-
feststellungs-verfahren daher erneut erhoben werden, um berücksichtigt werden zu können. 

Die Anhörung zum nachfolgenden Planfeststellungsverfahren erfolgt nach den fachgesetzlichen Rege-
lungen einschließlich der Verweise auf das VwVfG. Danach erfolgt nach Antragstellung auf Durchfüh-
rung des Planfeststellungsverfahrens in den betroffenen Kommunen eine Auslegung der Planunterlagen 
für einen Monat zur allgemeinen Einsichtnahme. Ort und Zeit der Auslegung sowie Hinweise zum Ver-
fahren und zur Einhaltung von Fristen bei der Erhebung von Einwendungen werden vorher ortsüblich 
bekanntgemacht. 

http://www.lds.sachsen.de/bekanntmachung/

